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RS UVS Kärnten 1995/12/21 KUVS-
1526/1/95
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 21.12.1995

Rechtssatz

Die Mehrfachverwendung eines Parkscheines gibt keinen Anlaß im Sinne des § 21 VStG von der Verhängung einer

Strafe abzusehen, weil die gesetzlichen Voraussetzungen dafür, nämlich ein geringfügiges Verschulden und

unbedeutende Folgen, nicht vorliegen. Durch die Mehrfachverwendung von Parkscheinen werden stets diejenigen

Interessen, deren Schutz die Strafdrohung dient, wesentlich gefährdet.

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
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